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Abdeckungen von Kartoffeln, Zucker- und Futter
rüben sowie mineralischen Düngemitteln
Lager- und Trockenobst.

3. Chemische Industrie
Verpackung und Abdeckfolie für Chemiefasern
Verpackung für Fotochemikalien-
Verpackung für fotochemische Papiere
Verpackung für Düngemittel
Verpackung für Reifenreparaturmaterial
Verpackung für Unkraut- und Schädlingsbekämp
fungsmittel
Verpackung für pharmazeutische und medizintech
nische Erzeugnisse und Geräte
Verpackung für Waschmittel
Verpackung für Kautschuk
Verpackung für Ferrite
Trennfolie für Protektoren.

4. Elektroindustrie
Erzeugnisse der Nachrichten- und Meßtechnik

Batteriezellen
Schaltschränke
Isolierungen
Korrosionsschutz für galvanische Elemente und 
Hochfrequenzanlagen
Korrosionsschutz für BMSR-Anlagen

Kabel.

5. Textilindustrie

Verpackung und Abdeckfolie für Textilfasern auf 
Spulen und Kopsen
Verpackung für Bett- und Tischdamast

j
Verpackung für Oberbekleidungsgewebe 
Verpackung für hochwertige Schlafdecken 
Verpackung für Hochbauschgarne 
Verpackung für Spitzen und Gardinen 
Verpackung für Strumpfwaren
Verpackung für hochwertige Ober- und Untertriko- 
tagen
Verpackung für hochwertige Oberbekleidung.

6. Bauwesen 
Gleisunterzug 
Grundwasserschutz 
Dämmstoffe
W asserdampf sperren
Feuchtigkeitsschutz für Faserplatten und Gipskarton
platten
Schall- und Wärmedämmelemente
Winterfestmachung
Wetterschutz
Auskleidungen von Vorratsbehältem, Speicherbek- 
ken und Feuerlöschteichen

Verpackungsmaterial als Korrosionsschutz für Heiz
flächen.

7. Sonstige
Verpackung für hygroskopische Gießereihilfsstoffe
Verpackung für Hilfsstoffe für die Stahlproduktion
Verpackung für hochwertige Polstermöbel und Ma
tratzen
Verpackung für Glas und Porzellan
Verpackung für Glasfasererzeugnisse
Verpackung für Spielwaren aus Plüsch
Verpackung von hochwertigen textilen Raum
schmuckartikeln

Verpackung von Kohlenanzündern (automatische 
Verpackung)
Verpackung von Haushaltfertigwäsche
Beutel und Einschläge/Einwickler in Rollen für den 
Einsatz, der durch Richtlinien des Ministers für 
Leichtindustrie geregelt wird
Mehrstückverpackung von Zahnbürsten
Sammelverpackungen
Verbundfolie
Kaschierungen
Säcke
Isolierungen und Korrosionsschutz 
Küstenschutz.

Anlage 2

zu vorstehender Richtlinie

Einsatz von PVC-h-Folie

1. Lebensmittelindustrie

Verpackung für öl und Margarine
Verpackung für hochwertiges Speiseeis
Verpackung für Erzeugnisse der Fleisch- und Fisch
wirtschaft
Verpackung für kochfertige Produkte 
Verpackung für Feinbackwaren 
Verpackung für Essig und Senf 

Verpackung für Instant-Kaffee 
Deckel für Marmeladengläser.

2. Land- und Nahrungsgüterwirtschaft
Pikiertöpfe und -schalen 
Frostschutzhauben
Verpackung für Milch- und Molkereiprodukte.

3. Textilindustrie

Verpackung von Zubehörteilen für Wäscheindustrie 
und Oberbekleidung.

4. Chemische Industrie

Verpackung für pharmazeutische und medizintech
nische Erzeugnisse


